
FINANZAMT WAIBLINGEN

Finanzamt T I32S Waiblinsen

Waiblingen, 09.12.2010

Bearbeiter: Herr Hirner

Telefon: 07151/955-0

Durchwahl: (07 151) 955-434

Telefäx: (07151) 955-200
Firma
Tgs Th. Teegen
Gebäudereinigung
und Service GmbH
z. Hd. der Geschäftsleitu ng
Max Eyth Str. 32
70736 Fellbach

Zimmer'.

Steuernummer:

(Bei Antwort bitte angeben)
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pe-rur. 

I
SG: 02/02 und 02103

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen
gemäß S 48b Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (ESIG)

Firma/Herrn/Frau

FirmaA/orname, Name Tgs Th. Teegen Gebäudereinigung und Service GmbH

Rechtsform GmbH

Anschrift Max Eyth Str. 32, 70736 Fellbach

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht zum
Steuerabzug nach $ 48 Abs. 1 EStG befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt vom 01.01.2011bis zum 31.12.2013.

Wichtiqer Hinweis;
Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie auf einen bestimmten Auftrag
lautet trst dieBesctreffiung fürerR€R Zeitraum 

-güitig, 
taänn-äudh eine Kopie aus$ehänfigf werd*en. Däfüriginal ist mia

Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheitsnummer versehen. Um eine Haftung für den Steuerabzug zu vermeiden,
hat der Leistungsempfänger im Sinne des $ 48 Abs. 1 Satz 1 EStG die Möglichkeit, die Richtigkeit der Freistel-
lungsbescheinigung beirn Bundeszentralamt für Steuern zu überprüfen. Das Bundeszentralamt für Steuern wird
dem Leistungsempfänger im Wege einer elektronischen Abfrage Auskunft über die beim Bundeszentralamt für
Steuern gespeicherten Freistellungsbescheinigungen erteilen (http://www.bzst.de). Dazu sollen die Daten beim
Bundeszentralamt für Steuern gespeichert und bei einer elektronischen Abfrage den Leistungsempfängern bekannt
gegeben werden. Die Befreiung von der Pfl icht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhalb des o.g. Gültigkeits-
zeitraumes und/oder für die o.g. Bauleistungen geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistungs-emp-
fängers mit Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung gläich.

Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten.

Mt freundl ichen Grüßen
t l
!  l * r

Hirner
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